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Zwecken verwendet werdqn, haftet für dje entga

Geschäftsbetrieb anfallen, für den d

fnmerkungen

§atzung beachten.

H lnwelse zum Kaoitalertraosteuerabzuq
Bei Kapitalerträgen, die 6js zum 31.12.2023 zuflieBen, reicht für d'ie Äbstandnahme vom Kaertragsteuerabzugnach§44aAbs.4undTSatzlNr.lsowieAbs.4bSatzlNr.3undAbs.i
Satz I Nr.3 EStG die Vorlage_diegqs Bescheides oder dje überlassung einer amtlich beglaubig
Kopie d'ieses Besche'ides aus. Das Gleiche silt bis zum o. a. Zeitpunkt für die Erstattünq von
Kapitalertragsteuer nach § 44b Abs. 6 Sati 1 Nr. 3 EStG durch dab depotführende Kredit--oder
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Umfang der Steuerbefrelung
D'ie Körperschaft'lst nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KSIG von der Körperschaftsteuer befreit.
Sie ist'nach § 3 Nr. 6 GewStG von der Gewerbesteuer befreit.
Hlnvelse zur Steuerbegünstlgung
Die Körperschaft fördärt'im Sinne der §§ 51 ff. A0 ausschließlich und unmittelbar
folqendb qemeinnütziqe Zwecke:
- Förderüng des Spoits (§ 52 Abs.2 Satz 1 Nr.21 A0)

Hlnwelse zur Ausste'l'lung von Zuwendungsbestätlgungen
Die.Körperschaft 'ist beiecht'igt, für Spelden, dje-ihDie Körperschaft'ist beFecht'igt, für Spenden, dje-ihr zur Verwendunq für diese Zwecke zuqewendet
werden,'Zuwendungsbestät'igungän nach aintlich vorqeschriebenem Vordrück (§ 50 Abs. 1 ESTDV) auszundungsbestät'igungen nach aintlich vorgeschriebenem Vordrück (§ 50 Abs. 1 ESTDV) auszu-

amtlichen Muitei für die Ausstellunö steuerl'icher Zuwendunqsbestätiqunoen stehen irnn Mu§tei für die Ausstel lunö steuerl icher Zuwendunqsbestätiqunqer
I /www.formulare-bf inv. de a l§ ausfü l lbare Formu lare-zur Verfüsuis.

stel len. D'ie amtl'ichen Muster für d'ie Ausstellung steuerlicher Zuwendunqsbestätisunqen stehen im
Internet unter https://www.formulare-bfinv.de al5 ausfül lbare Formulare-zur Verfüqunq.)ie Körperschaft ibt nicht berechtigt, für l"litgl'iedsbeiträge Zuwendungsbestätisunöen-nach amtlicffi Die Körperschaft ibt nicht berechtigt, für I'litSl'iedsbeiträse Zuwendunssbestätiqunöen-nach amtli
vorgeschriebenem Vordruck (§ 50 Abs: I ESTDV) äuszustellen, weil Zwecke'i. S. äes-§ 10b Abs. 1
Satz 8 EStG qefördert werden.

stellen. Die amt

amtlich

§ati 8 EStG gefördert welden.
Zuwendungsbestätigungeq für Spgnden und ggf. Mitgliqdsbeitr!ge dürfen nur ausgestellt werden,
wenn das Datum dieses Freislellungsbeqchqids n'icht 1änger al§ fünf Jahre zurüökliegt. D'ie Fri
Zuwendungsbestätigungeq für Spgnden und ggf. Mitgliqdsbeitr!ge dürfen nur ausgestellt werden,
wenn das Datum dieses Freislellungsbeqchqids n'icht 1änger al§ fünf Jahre zurüökliegt. D'ie Fristh,enn 0a§ uatum 0leses l-relstel lunqsDescne'idist taggenau zu berechnen (§ 63 Abs. 5 A0).

Haftung bel-unrlchtlgen Zuryendgngsbestätlgungqn. u4d fehlverwendeten Zuwendungen
lrler vorsätzl'ich oder qrob fahrläss'iq eine unricht'iqe Zuwendunqsbestätiqunq ausshler vorsätzl'ich oder-grob fahrlä§s'ig eine-uniichtiqe Zuwendunqsbestätiqunq aüsstel lt oder veran-
lasst, dass Zuwendunqen n'icht zu den in der Zuwendünqsbestätiüunq anqeäebänen steuerbeoünstiot-er
iler vorsätzl'ich oder-grob fahrlä§s'ig eine-uniichtiqe Zuwendunqsbestätiqunq aüsstel lt oder veran-
]asst, dass Zuwendungen nich! zg qgn'in der ZuwendüngsbestätjüUng algqgebänen steuerbegünstigten
Zwecken verwendet werden, haftet für die entqanqene Steuer. Däbei wird-d'ie entqanqene Einkommen-rI.JecKen ver!\len0er l{eroen, naTIeI, Tur 0'le entgangene
steuer oder Körperschaftiteuer mit 30 %. die-eniqan
dunq anqesetzt I§ 10b Abs.4 ESIG. § 9 Abs. 3 KSIG.

er . Däbel wi Fd-d'ie entqa
Gewerbesteuer pauscha 1 

-mecken ver!\lendet l{erden, haftet für dje entgangene steuer. Dabej wird dje entqanqene Ejnkommen-
euer oder Körperschaftsteuer mit 30 %, die-entgangene Gewerbesteuer pauschal-mit 15 % der Zuwen-
ng angesetzt (§ 10b Abs.4 ESIG, § 9 Abs. 3 KSIG,-§ 9 Nr. 5 GewStG).'

Kopie dieses Besche'ides aus. Das Gleiche silt bis zum o. a. Zeitpunkt für die Erstattünq von
[apitalertragsteuer nach § 44b Abs. 6 Sati 1 Nr. 3 EStG durch dab depotführende Kredit--oder
F i hanzd'i enst I ei stunqs i nstitut.h 1 nanz0'l enst I e l stungs 1 nstltut.
Die Vorlage d'ieses Bescheides 'ist unzulässig, wenn d'ie Erträqe in einem wirtschaftljchen
Geschäftsbetrieb anfallen, für den die Befrö'iung von der KörIerschaftsteuer ausgeschlossen ist.

Bitte beachten S'ie, dass die Inanspruchnahme der Steuerbefre'iunqen auch in Zukunft von der tat-
sächl'ichen Geschäftsführung abhängt, dje der Nachprüfung durch das Finanzamt - qqf. 'im Rahmen ei-
ner Außenprüfuns - unterliäqt. Diä tatsächliche Gbschäfisführunq muss auf die aüischließlicIe -ner Außenprüfung - unterliöst. Diä tatsächliche Gbschäf
und unmittelbare Erfüllunq der steuerbeqünstieten Zweckgnd unmittelbare Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke geric

ng muss auf die ausschl ießl iche
htet sein und die Bestimmunsen
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)ies muss auch künftig durch ordnungsmäßige Aufze'ichnungen (Aufstellunq der Einnahmen und Ausqaln, Tät'igkeitsbericht, Vermöge19übqisicht-mit Nachweisen über Bildung ünd Entw'icklung der Rüc(-
lagen) nachgewiesen werden (§ 53 A0).

Dies muss auch künftig durch ordnungsmäßige.Aufzeichnungen. (Aufstellung deq Einnafmen und Ausgab-
en. Tät'iqkeitsbericht. Vermöqensübeir
lagen) nächgewiesen wärden (§ 53 A0).

***** Fortsetzung §lehe selte 2 *****
Finanzkasse Stuttgart IV
Seidenstr .23, 70Ll4 Stuttgart
Zi.Nr.: 414 Tel. r (0711)6673-6283

l,{eitere Informationen auf der letzten Seite oder im
Internet unter lvt,tt^t.fa-baden-wuerttemberg.de

Kreditinstitut:
BBk Stuttsart
IBAN DE60 6000 0000 0060
L BBI,I/ Bhl-Bank Stuttgart
IBAN DE06 6005 0i0i 0002
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weitere Informationen
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Er'läuterungen

Datenschutzh'inweis:

Informationen über die Verarbe'itunq personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre
Rechte nach der Datenschutz-Grundüei'ordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datqnschutzfragen
entnehmen Sie b'itte dem al lgemejnen -lnformationsschreibeh der Fjnanzverwaltung. Dieses
infoimäiionsschre'iben finden Sie -unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik "Datenschütz") oder
erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt

Rechtsbehe I f sbe'lehrung
Die'in d'iesem Bescheid enthaltenen Verwaltungsakte können mit dem Einspruch angefochten werden.
Dei finsoruch jst bej dem vorbezeichnetön F'inanzamt oder bei der angegebenen Außenstel le
scnriftli'ch einzure'ichen, diesem / d'ieser elektronisch zu übermitteln oder dört zur N'iederschrift
zu erklären.fin Einsoruch ist iedoch ausqeschlossen. soweit dieser Bescheid einen Verwaltungsakt ändert oder
erietit.'qeqen den ä'in zulässiqer EinsDruch oder (nach einem zuläss'isen Einspruch) e'ine zulässige
Klaqe, 'Rei'i5ion oder NichtzuJassungsbeschwerde anhängig ist. In- diesem' Fal I wird der neue
Verüaltunqsakt Geqenstand des Rechtsbehelfsverfahrens.
Die Frist-für die-E'inlequnq e'ines EinsDruchs beträst einen Monat.
Sie beq'innt m'it Ablaüf -des Taqes. än dem Ihnen-dieser Bescheid bekannt gegeben worden'ist' Bei
Zusendufrq durch e'infachen Brief qilt Oie Bekanntgabe m'it dem dritten Tag naÖh-Aufgabe zur Post als
bewirkt,-es sei denn, dass der Besche'id zu einem-späteren Zeitpunkt zugegangen ist.

öff nungsze'iten:

'l'4o-Fr I :00-12 :00,M0-Do

Nahverkehrsanb'i ndung :

Stadtmitte
Mar i enstraße

13:00-15:30


